
 
 
 

Anfrage 
 
 
 

des Abgeordneten Hafenecker 
 

an Herrn Landesrat Mag. Karl Wilfing gem. § 39 Abs. 2 LGO 2001 

 

 

betreffend: Jugendförderung, Tätigkeit von Jugendkommission und Jugendrat 
 
 
 
Der Budgetansatz 45990 Jugendförderung wird in den Erläuterungen zum 

Voranschlag nur sehr allgemein kommentiert. Dennoch sollte dies jener 

Budgetansatz sein, aus dem auch Jugendvereine, bzw. politische 

Jugendorganisationen ihre finanzielle Unterstützung erhalten. Dabei geht es im 

Budget immerhin um eine Summe von € 2,4 Millionen. Als einziges konkretes Projekt 

wird in den Erläuterungen der Verein „Jugendinfo NÖ“ mit einer Fördersumme von 

bis zu maximal  € 600.000,-  angeführt. Über die verbleibenden  € 1,8 Millionen gibt 

es keine näheren Informationen. 

 

Weiteres sind im Bereich der Jugendförderung auch zwei Institutionen zu 

hinterfragen für die keine entsprechende Zuordnung zu einem Budgetansatz zu 

finden sind. Es ist dies einerseits die Jugendkommission und andererseits der 

Jugendrat.  

 

 

 

 

 

 

 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 31.10.2011 

Ltg.-1006/A-5/174-2011 

-Ausschuss 



Der Gefertigte stellt daher an Herrn Landesrat Mag. Karl Wilfing folgende  

 

Anfrage 
 

 

1. Welche Mittel aus welchem Budgetansatz sind für Förderung politischer 

Jugendorganisationen vorgehen? 

2. Wie teilen sich diese Mittel auf Junge ÖVP, sozialistische Jugend, Ring 

freiheitlicher Jugend, Landjugend, Schulunion, Aktion kritischer Schüler und 

entsprechende weitere Vorfeldorganisationen auf? 

3. Wie wird die Richtigkeit der Angaben (Mitgliederzahlen, etc.) der geförderten 

Vereine geprüft? 

4. Aus welchem Budgetansatz und in welcher Höhe wird die Tätigkeit der 

Jugendkommission bzw. des Jugendrates bedeckt? 

5. Welcher konkreten Tätigkeit geht die Jugendkommission nach? 

6. Wie oft tagt sie? Wer ist darin sitz- und stimmberechtigt? 

7. Verfügt die Jugendkommission über eine Geschäftsordnung? 

8. Wie oft konstituiert sich die Jugendkommission neu? 

9. Aus welchen Mitgliedern setzt sich der Jugendrat zusammen? 

10. Nach welchen Kriterien wird der Jugendrat besetzt? 

11. Wie oft konstituiert sich der Jugendrat neu? 

12. Verfügt der Jugendrat über eine Geschäftsordnung? 

13. Welche konkreten Ergebnisse haben Jugendkommission und Jugendrat 

innerhalb der aktuellen Periode erarbeitet? 

 


